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Gewisserschutz und Lufthygiene

Redaktioneller Teil der Schweizerischen Vereinigung
fiir Gewiisserschutz und Lufthygiene (VGL)
Allgemeines Redaktions-Sekretariat: Dr. H. E.Vogel,

Kiirbergstrasse 19, Ziirich 49, Telephon (051) 4456 78

Arnold Horler 60jiahrig

Zum 60. Geburtstag von dipl. Bau-
ingenieur Arnold Hérler in Ziirich,
Chef der technischen Abteilung der Eid-
genossischen Anstalt fiir Wasserversor-
gung, Abwasserreinigung und Gewisser-
schutz (EAWAG) und Dozent fiir Kana-
lisationen und Klidranlagen an der Eid-
genossischen Technischen Hochschule in
Ziirich, geziemt es sich wohl, mit einigen
Worten die grossen Verdienste hervor-
zuheben, die er sich als Bauingenieur
im allgemeinen und insbesondere auf
dem Gebiet der Abwassertechnik erwor-
ben hat. Seine vielfiltige Titigkeit und
die grosse Arbeit, die Ing. Horler — in
seiner Bescheidenheit jeglicher «Publi-
city» abhold — seit rund 30 Jahren un-
ermiidlich und ohne Aufsehen leistet,
mégen in der breiten Oeffentlichkeit
wenig in Erscheinung treten. Fachkol-
legen und Behordevertretern, die mit
ihm zusammenarbeiten und sich von ihm
beraten lassen, wie auch den Studenten,
die seine stets den neuesten Stand der
Wissenschaft und Technik beriicksich-
tigenden Vorlesungen an der ETH be-
suchen, bleibt sein grosses Wissen und
Konnen nicht verborgen.

Nachdem er einige Jahre als Statiker,
Hydrauliker, Konstrukteur und Bau-
leiter in verschiedenen Firmen gearbeitet
hatte, wandte er sich bereits vor rund
30 Jahren als Biirochef eines Ingenieur-
biiros dem damals noch jungen Gebiet
der Abwassertechnik zu, um sieben
Jahre spiter als Teilhaber eines Inge-
nieurbiiros, nebst Wasserversorgung, vor
allem dieses Spezialgebiet zu betreuen.
In diesen Anfangszeiten standen dem
projektierenden Ingenieur in der Schweiz
zum Teil nur mangelhafte fiir unsere
Verhiltnisse giiltige Grundlagen der Ab-
wassertechnik zur Verfiigung. Mit Kriegs-
ausbruch wurde die Schweiz zudem von
der auslindischen Fachliteratur prak-
tisch abgeschnitten. Der gewissenhafte
Ingenieur Arnold Horler war fiir vage
Annahmen nicht zu haben. Deshalb
stellte er beispielsweise in miihsamer
Kleinarbeit eine Dauerkurve der Regen-
intensititen auf Grund der Regenstrei-
fen der Stadt Ziirich auf. Seine in
der «Schweizerischen Bauzeitung» vom
15. November 1941 veroffentlichten Ge-
danken iiber die Wirkung der Regen-
auslidsse von Kanalisationen (in Funk-
tion der Regenintensititen statt der bis-
her iiblichen Verdiinnung) brachte grund-
legend neue Gesichtspunkte, die seither
allgemeinen Eingang gefunden haben.

Der Verband schweizerischer Ab-
wasserfachleute (VSA), der nichstes Jahr

118

auf sein 20jdhriges Bestehen zuriick-
blicken kann, ist weitgehend das Werk
von Ing. Arnold Hoérler. Er gehort zu
dessen Initianten und Griindern, hat im
Vorstand wihrend 18 Jahren aktiv mit-
gearbeitet, wovon 9 Jahre als Vizeprisi-
dent, und stellt sich im Interesse der
Sache trotz seiner ubrigen Arbeitslast
auch jetzt noch in uneigenniitziger
Weise fiir ehrenamtliche Mitarbeit in
Kommissionen zur Verfiigung.

In den Jahren 1947 bis 1954 stand er
als Chef dem Biiro fiir Kanalisationen
und Kliranlagen der Stadt Zirich vor
und hat unter anderem die umfang-
reichen Unterlagen fir die zurzeit im
Bau befindliche Erweiterung der stidti-
schen Kliranlage im Werdhélzli zusam-
mengestellt. Seit 1948 hat Ing. Horler,
wie eingangs erwihnt, einen Lehraufirag
an der ETH fir Kanalisationen und
Klaranlagen und auf den 1. Mai 1954
wurde er an seinen heutigen, fiir die ge-
samtschweizerische Abwassertechnik so
wichtigen Posten an der EAWAG ge-
wiihlt.

Es wiirde zu weit fithren, seine seit-
herigen zahlreichen Arbeiten und Stu-
dien an der EAWAG, die Fachvortrige,
die er fiir den VSA, die EAWAG oder
andernorts hielt, und alle Publikationen
zu erwihnen, die fiir die Abwassertech-
nik vielfach wegweisend waren.

Wenn der VSA heute ein iiber die
Landesgrenzen hinaus bekannter Fach-
verband ist und wenn die schweizerische
Abwassertechnik den Vergleich mit dem
Ausland durchaus nicht zu scheuen
braucht, so ist dies nicht zuletzt dem
unermiidlichen Schaffen von Ing. Arnold
Hérler zu verdanken. Der VSA freut
sich daher, seinem lieben Kollegen an-
liisslich seines 60. Geburtstages einmal
in aller Oeffentlichkeit fiir seine grossen
Verdienste um zahlreiche Fortschritte in
der Abwassertechnik und fiir seine stete
Bereitschaft zu kameradschaftlicher Zu-
sammenarbeit herzlich zu danken und
ihm fir sein weiteres Wirken alles Gute

Pierre Wildi

zu wiinschen.

Die Meinung der Bundesrichter
zum Schaffhauser Kliranlage-Streit

Am 17. Mirz 1963 wurde in den Ge-
meinden Schaffhausen und Neuhausen
iiber die gemeinschaftliche zentrale me-
chanisch - biologische ~Reinigungsanlage
abgestimmt. Der Entscheid fiel zugun-
sten des Projekts «Roti» aus, einem
Standort hart oberhalb des Rheinfalls
im Rhein. Der Standort hatte aus Griin-

den des Heimat- und Naturschutzes Be-
denken erregt, insbesondere fiir den
Fall, dass spiter noch eine Erweiterung
der Kliranlage notig werden sollte. Am
12. Mirz gab aber der Schaffhauser
Stadtprisident Bringolf an einer Ver-
sammlung einen Brief bekannt, der vom
Vortage datiert war und in dem die
Firma Schweizerische Industrie-Gesell-
schaft Neuhausen (SIG) sich verpflich-
tete, in ihrem Areal die Béschung ko-
stenlos um 15 m zuriickzunehmen. Das
erlaube, die Aufschiittung im Rhein
ebenfalls zuriickzusetzen, und eine Ver-
mehrung der Landreserve um die Halfte
sei moglich.

Die Gegner des «Rotiv-Projektes er-
blickten in dieser Bekanntgabe eine un-
zuliissige Beeinflussung des Abstim-
mungsverlaufs und legten einen Abstim-
mungsrekurs  ein.  Dieser  gelangte
schliesslich mit einer staatsrechtlichen
Beschwerde vors Bundesgericht, wobei
der Prisident der staatsrechtlichen Ab-
teilung ihr den Baubeginn aufschiebende
Wirkung erteilte. Bekanntlich wider-
setzte sich Stadtprdsident Bringolf an-
fanglich dieser Prisidialverfiigung, was
in den letzten Tagen zu einem «Verlaut-
barungskrieg> zwischen Bringolf wund
den Beschwerdefiihrern gefiihrt hatte.

Am Mittwochnachmittag, 23. Okto-
ber, hat nun die staatsrechtliche Kam-
mer des Bundesgerichtes die Beschwerde
abgewiesen. Die sieben Bundesrichter
waren sich in den hauptsichlichen Zii-
gen in der Beurteilung einig.

Es wurde bejaht, dass ein Behorde-
mitglied berechtigt sei, im vorliegend
gewahrten Rahmen informierend und
eine behordliche Vorlage verteidigend
in einen Abstimmungskampf einzugrei-
fen. Die Bekanntgabe neuer Tatsachen
habe keine Tiuschung der Stimmbiirger-
schaft gebildet und sei auch nicht so
spiat erfolgt, dass sie die offentliche
Meinung iiberrumpelt und eine kritische
Erwiderung ausgeschlossen habe. Einige
Bedenken wurden zwar vereinzelt laut,
weil nun eigentlich nicht dasselbe Pro-
jekt, das dem Volk vorgelegen hatte, zur
Ausfithrung kommt, doch richtete sich
die Beschwerde der Gegner des «Roti»-
Projektes nicht gegen diesen Punkt.

Mehrfach wurde in der Beratung der
Bundesrichter Anstoss daran genommen,
dass die Formulierung des SIG-Briefes
erhebliche Landreserven vermuten liess,
die indessen, falls die Aufschiittung im
Rhein zuriickgenommen wird, geopfert
werden missten. Doch wurde es als un-
bewiesen befunden, dass gerade dieser
Punkt fiirr den Ausgang der Wahlen ent-
scheidend gewesen sei. Dr. B.



	Gewässerschutz und Lufthygiene

